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Michèle Binswanger

Die bekannteste Kritikerin in der
englischsprachigen Literatur ist bis
heute als Privatperson nahezu eine
Unbekannte geblieben. 34 Jahre lang
schrieb Michiko Kakutani für die
«NewYork Times» Rezensionen, und
ihr scharfes Urteil machte sie zum
Inbegriff der Kritikerin. Jedes von ihr
rezensierte Buch war entweder ein
Meisterwerk oder es war Müll – da-
zwischen gab es wenig. Nie erlag sie
der Versuchung des Kompromisses
oder der Milde, ihre strenge Klarheit
war ihr Markenzeichen.

Sie beförderte die Karrieren von grossen
Namen wie David FosterWallace, Jona-
than Franzen, Ian McEwan oder Zadie
Smith. Gleichzeitig schonte sie nieman-
den, schon gar nicht die Grössen der
amerikanischen Literatur. In einem
Porträt bei «Slate» heisst es: «Wenn

man ihren gedruckten Namen liest, sieht
man Rauch vom Papier aufsteigen.»

Geliebt von den Lesern für ihre furcht-
losen Urteile, gehasst von den Opfern
ihrer gefürchteten Verrisse, erschrieb
sich die 64-Jährige einen Ruf, der sie
weit über Amerika hinaus bekannt
machte. Dies vor allem auch,weil die
von ihr kritisierten und in ihrer zarten
Seele verletzten Künstler die Kritik
zuweilen prominent zurückgaben.
Eine «Ein-Frau-Kamikaze» nannte sie
der amerikanische Schriftsteller Nor-
man Mailer, Jonathan Franzen hielt sie
für «die dümmste Person in NewYork
City», und im «Spiegel» nannte man
sie den «Marcel Reich-Ranicki der
englischsprachigen Literatur».

1955 als Tochter eines japanischen
Mathematikers und einer US-japani-
schen Mutter geboren, wuchs sie als
Einzelkind in New Haven, Connecti-

cut, auf. Später besuchte Kakutani die
Yale-Universität, um Literatur zu
studieren. Nach ihrem Abschluss
arbeitete sie zunächst für die «Wa-
shington Post» und für «Time» als
Reporterin, bevor sie 1979 zur «New
York Times» wechselte. Dort über-
nahm sie 1983 die Funktion der Lite-
raturkritikerin, 1998 gewann sie gar
den Pulitzerpreis für Kritik.

So berühmt sie als Kritikerin war, so
gesichtslos blieb sie als Person. Kaku-
tani trat nie öffentlich auf, weder in
Talkshows noch auf Literaturveran-
staltungen. Allerdings machte sie sich
unter Literaten unbeliebt genug, um
immer mal wieder als Figur in ihren
Büchern aufzutreten. In Philip Roths
Roman «Sabbaths Theater» ist sie als
Kimiko Kakizaki verewigt, und sogar
in Fernsehserien wie «Girls» oder
«Sex and the City» kommt sie vor – in
letzterer Serie befürchtet die Haupt-

person Carry Bradshaw, ihr Buch
könnte «kakutanisiert» – also zerstört
– werden.Was kann man als Kritikerin
mehr erreichen, als wenn der eigene
Name zum Verb wird?

Im Jahr 2017 trat sie unerwartet von
ihrer Funktion als Chefkritikerin
zurück und publizierte vergangenen
Sommer ihr erstes eigenes Buch «Tod
derWahrheit – Notizen zur Falschheit
im Zeitalter des Donald Trump», das
nun auf Deutsch erschienen ist. Erst-
mals äusserte sie sich dazu nun auch
in längeren Interviews. Doch wer sich
daraus Aufschlüsse über die Person
Kakutani erhoffte, wird enttäuscht.
Auch in ihren Interviews bleibt sie
streng beim Thema, das ihr am Her-
zen liegt: dass die Präsidentschaft
Trump Amerika gefährdet und das
Land als Demokratie aus seiner Krise
wieder hinausfinden muss. Da dürften
ihr auch ihre Kritiker recht geben.

Wenn sie schreibt, brennt das Papier
Michiko Kakutani Die gefürchtete Literaturkritikerin der «New York Times» hat selbst ein Buch verfasst.
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Übers Ziel hinausgeschossen
Der Kern des neuenWaffenrechts ist
simpel: Heute kann quasi jeder eine
halbautomatische Schusswaffe kaufen.
Um die Sicherheit zu erhöhen, soll der
Zugang zu solchenWaffen nun einge-
schränkt werden. Nur noch Sportschüt-
zen undWaffensammler sollen halb-
automatischeWaffen erwerben können.
Dass gerade die Schützenverbände sich
nun für den Abstimmungskampf
einspannen lassen, ist befremdlich.
Denn gerade sie sind ja nicht von den
neuen Regelungen betroffen. Erklären
lässt sich das nur, weil das Referendum
ein Teil des Vorwahlkampfs der SVP ist.
Dass die Schützenverbände sich dafür
instrumentalisieren lassen, wird ihnen
ausserhalb ihres eigenen Dunstkreises
nicht viel Sympathie einbringen. Für
die meisten Schweizer ist jedoch klar,
dass eine halbautomatische Schuss-
waffe kein Spielzeug ist, sondern ein
Instrument, mit dem sich viel Unheil
anrichten lässt.
Andreas Weibel, Bern

Schusswaffen zur Einschüchterung
In diesem Beitrag werden ausschliess-
lichWaffenbesitzer und eineWaffen-
besitzerin zitiert, die ihreWaffen
vorschriftsgemäss gebrauchen und
sicher aufbewahren. Als Psychologin
und Beraterin auf mehreren Bera-
tungsstellen habe ich oft die Erfah-
rung gemacht, dassWaffenbesitzer
mit ihrenWaffen, die sie zu Hause in
Keller oder Estrich aufbewahren, ihre
Partnerin einzuschüchtern oder zu
bedrohen versuchten. Manchmal ganz
subtil mit einer Bemerkung, dass vor
13 Jahren die ehemaligeWeltcup-Ski-
fahrerin Corinne Rey-Bellet nach
einem Beziehungsstreit von ihrem

Ehemann erschossen worden ist. Auch
ihr Bruder musste sterben. Und ob
denn seine Frau ihr Leben jetzt auch
aufs Spiel setzen wolle? Denn aus
Sicht gewalttätiger Männer ist ja
sowieso immer die Frau schuld, wenn
es zu Gewalt kommt. Solche Fälle
landen in keiner Statistik, aber ähnli-
che Drohungen sind in etlichen Paar-
beziehungen grausamer Alltag.
Eigentlich ist jedeWaffe in einem
Haushalt eineWaffe zu viel, aber mit
einer Übernahme des neuen EU-Waf-
fenrechts würde mindestens sicherge-
stellt, dass sich nicht jeder nach Gut-
dünken unkontrolliert eineWaffe
besorgen, Mitmenschen bedrohen und
herumballern kann. Und eigentlich
müssten sich alle Waffenbesitzer,
Schützen undWaffenfreunde und
-freundinnen dafür einsetzen, dass
nur eineWaffe erhält, wer so verant-
wortungsvoll wie die porträtierten vier
Personen damit umgehen kann.
Leider ist das auch in der Schweiz
nicht der Fall, denn in 34 Prozent der
vollendeten Tötungsdelikte im häusli-
chen Bereich wird eine Schusswaffe
als Tatmittel verwendet.
Brigitte Lachelier, Zürich
dipl. Psychologin FH,
Paar- und Familientherapeutin

Die Gefahr geht vergessen
Wieso tunWaffennarren so, als ob das
Sammeln von Briefmarken dasselbe
wie das Sammeln vonWaffen wäre?
Vesna Rüttimann, Boswil

«JedeWaffe ist eine zu viel»
Schusswaffen Im Schiesskeller,
TA vom 29.4.
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Sehr geehrte Damen und Herren
Bundesräte,

Julian Assange wurde auf Begehren
der USAwegen der Enthüllungen der
Kriegsverbrechen der USA im Jahre
2010 verhaftet.

Er wurde von britischen Polizisten aus
der ecuadorianischen Botschaft in
London gezerrt, nachdem Ecuador das
ihm gewährte Asyl in Verletzung der
Genfer Flüchtlingskonvention zurück-
gezogen hatte.

In den USA droht Assange ein Prozess
vor dem Eastern District Court of
Virginia unter Richterin Leonie Brin-
kema, wo «ein fairer Prozess absolut
unmöglich» ist (John Kiriakou, Ex-
CIA). Ausserdem drohen Assange
Folter und möglicherweise sogar die
Todesstrafe.

Mit einer Auslieferung an die USA
verstiesse Grossbritannien gegen
elementarste international anerkannte
Grundrechte (Folterverbot, fair trial,
Art. 3 und 6 der Europäischen Men-
schenrechtskonvention) und zwingen-
des Völkerrecht (Non-Refoulement der
Genfer Flüchtlingskonvention).

Der UNO-Sonderberichterstatter, Nils
Melzer, spricht von einem «grossen
Risiko» eines unfairen Prozesses.
Ebenso stellt er fest, «dass sich die
USA hinsichtlich Folter in den letzten
zwei Jahrzehnten nicht als sicheres
Land erwiesen haben».

Julian Assange ist Enthüllungsjourna-
list. Er hat Kriegsverbrechen der USA
in Afghanistan und Irak ans Licht
gebracht. Seine Verhaftung verletzt
nicht nur die Pressefreiheit, sondern
stellt angesichts der drohenden Sank-
tionen, Folter und Todesstrafe, die
faktischeWiedereinführung der
Zensur dar.

Dies ist das Ende einer lebendigen
Demokratie und der Freiheit, auf die
derWesten bislang als eine seiner
vitalsten Errungenschaften zu Recht
stolz war.

Daher fordern wir Anwältinnen,
Juristen und Schweizer Bürgerinnen
und Bürger den Bundesrat auf, Julian
Assange Asyl in der Schweiz zu ge-
währen,

— weil Julian Assange von den USA
verfolgt wird, nur weil er als Journalist

Kriegsverbrechen aufgedeckt
hat,

— weil Wikileaks in 100 Prozent ihrer
Berichterstattung für Transparenz
gesorgt hat,

— weil Julian Assange undWikileaks
nur die Grundwerte unserer Schweizer
Verfassung von 1848 verteidigen: die
Pressefreiheit, Rede- und Meinungs-
freiheit und Demokratie, und

— weil ohne Recht nurWillkür und
Gewalt herrschen.

Zu den Erstunterzeichnenden des Appells
gehören, neben den unten aufgeführten
Initianten, 35 Juristen und Bürgerinnen,
darunter auch der ehemalige Präsident
des Bundesgerichts Giusep Nay, der SP-
Nationalrat Carlo Sommaruga und der
Freiburger Rechtsprofessor Marcel Niggli.

Appell an den Bundesrat:
Asyl für Julian Assange!
Pressefreiheit Zum Internationalen Tag der Pressefreiheit am heutigen 3. Mai
richten namhafte Juristen und Bürgerinnen einen Appell an den Bundesrat.

Gastbeitrag

Philip Stolkin
Der Zürcher Anwalt
wurde bekannt für
seinenWiderstand
gegen Sozialdetektive.

Andreas Noll
Der Rechtsanwalt
in Basel ist spezialisiert
auf Strafrecht.

Marcel Bossonet
Der Rechtsanwalt in Zürich
ist der Schweizer Anwalt
von Whistleblower
Edward Snowden.


